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Das Magazin „Website Boosting“ hat sich seit seiner Erstausgabe im Mai 
2010 einen festen Platz in der Szene der Fachmagazine erarbeitet. Echter 
Tiefgang und hoher, konkreter Lesernutzen sind die Basis des Erfolgs. Die 
konsequente Neutralität und Objektivität der Redaktion, das Aufspüren 
relevanter Trends und Themen und eben nicht die Tagesaktualität und 
News-Orientierung verschaffen dem Magazin als Printmedium eine hohe 
Eigenständigkeit neben den Blogs, News und anderen Internetquellen. 
Ständig steigende Abonnenten- und Leserzahlen zeigen, dass der unge-
wöhnliche Weg richtig war, ein Magazin inhaltlich nicht von Redakteuren, 
sondern von Experten und Praktikern zu bestücken.  
Das Magazin richtet sich an alle, die erfolgreich und professionell eine Web-
präsenz, einen Shop oder ein Portal planen oder betreiben wollen. Die The-
men reichen daher auch konsequent von „Besucher holen“, also dem Online-
Marketing (z. B. Suchmaschinen-Optimierung, Suchmaschinen-Marketing, 
Newsletter, Social Media oder virales Marketing) über „Besucher halten“, also 
die benutzerfreundliche Gestaltung (Usability), Konversions- Optimierung bis 
hin zum Testing, der Nutzung von Tools und Diensten, und zum effizienten 
Web-Controlling (z. B. Tracking, KPI, Berechnungsmodelle). Ausrichtung, An-
spruch und fachliches Niveau halten für Einsteiger verständliche Überblicke 
bereit, geben aber auch den Profis genügend umfassendes Detailwissen und 
die richtigen Werkzeuge an die Hand.  
Der Herausgeber und Chefredakteur Mario Fischer genießt bei Unternehmen, 
Medien, Konferenzveranstaltern und Experten gleichermaßen einen fachlich 

exzellenten Ruf – und ist mehr als nur gut vernetzt. Er bürgt für die inhaltliche 
Qualität und die Relevanz der ausgewählten Themen und Artikel und natürlich 
für die Kompetenz der Gastautoren. 
Die Fachartikel kratzen nicht an der Oberfläche oder entstehen mittels  
(Nach-) Recherche redaktionell aus Pressemeldungen. „Website Boosting“ 
sitzt und misst am Puls der Branche und gestaltet aktiv mit. Wo nötig, wird 
auch das Doing visualisiert – genau so, wie es Praktiker für die eigene Website 
benötigen. Aber auch dem interessierten Entscheider wird exakt so viel Know-
how an die Hand gegeben, um Hintergründe, Möglichkeiten und Perspektiven 
zu verstehen und sinnvoll in Strategien zu integrieren oder zu kontrollieren. 
Denkanstöße können von unten oder oben aus Unternehmen kommen. „Web-
site Boosting“ stimuliert beide Richtungen und triggert damit auch Kaufent-
scheidungen.   
„Website Boosting“ ist ein hochwertiges Magazin und die Erfahrungen aus 
den letzten Jahren zeigen, dass viele Leser es trotz des schnelllebigen On-
line-Marktes archivieren. Bei den meisten Abo-Bestellungen auf der Website 
werden in der Regel die bereits älteren Ausgaben mitgeordert! Die ersten 
Ausgaben sind wegen der hohen Nachfrage bereits vergriffen. Für Ihre An-
zeigenplanung bedeutet dies, dass eine Ausgabe nicht nur einmalig in die 
Hand genommen, gelesen und dann als veraltet entsorgt wird. Ihre Anzeigen 
werden durch diese sonst weniger üblichen Nachkäufe und das mittlerweile 
nachgewiesene mehrfache „In die Hand nehmen“ sehr viel länger ihre Wir-
kung entfalten. Sie liegen damit direkt und nicht nur einmal auf dem Tisch 

Facts: Das Magazin



Mario Fischer hat Wirtschaftswis-
senschaften mit den Schwerpunkten 
Wirtschaftsinformatik und Kommuni-
kationswissenschaft studiert. Danach 
gründete er ein Beratungs- und ein 
Softwareunternehmen. Parallel dazu 
promovierte er extern an der Friedrich-
Alexander-Universität Er langen-Nürn-
berg. 1998 wurde er zum Professor 
für Wirtschaftsinformatik an die FH 
Würzburg berufen und lehrt und forscht 
dort im Schwerpunkt E-Commerce. 

Mario Fischer gilt als bekannter und renommierter SEO-/SEA- und On-
linemarketingexperte und wurde zum Deutschen SEO des Jahres 2009 
gewählt. Er ist häufig Redner auf vielen einschlägigen Konferenzen 
und verantwortet daher bisher über 500 Vorträge, Konferenzbeiträge, 
Seminare, Workshops und Veröffentlichungen im Bereich Suchmaschi-
nenmarketing und Usability. Google selbst bezeichnet Fischer mittler-
weile als „Adwords-Erfolgscoach“. Er ist Autor des Fachbuchs „Website 
Boosting“, das in mehreren Sprachen erschienen ist und mit weit über 
20.000 verkauften Exemplaren noch immer die einschlägigen Bestsel-
lerlisten bei Amazon anführt. Mario Fischer ist Mitglied in zahlreichen 
e-commerce-orientierter Gremien und Ausschüssen, aber auch gefragter 
Berater von Unternehmen aller Branchen und Größen. 

Facts: Das Team

Kai Neugebauer blickt auf mehr als 
dreißig Jahre Desktop Publishing- 
Erfahrung zurück: Anfang der Neun-
zigerjahre begann er mit dem Layout 
des Musikmagazins „No Trend Press“ 
und war bis 1995 als festangesteller 
Grafiker in einer Würzburger Werbe-
agentur tätig. 1995 gründete er mit 
vier weiteren Gesellschaftern den 
CyPress Verlag. Zwischen 1995 und 
2000 war er hier für das Editorial 
Design und als Art Director der 

Grafikabteilung zuständig. In dieser Zeit konzeptionierte er zahlreiche 
erfolgreiche Printtitel wie bspw. „Fun Generation“, „play PlayStation“, 
„Das Offizielle PlayStation Magazin“ oder „DVD Vision“. Seit 2000 
zeigt er sich für Konzeption, Programmierung und Design verschiede-
ner kleiner und großer Webauftritte in seiner Agentur netzhaut GmbH 
verantwortlich. 2004 bekam er gemeinsam mit der Agentur „Zum 
Kuckuck“ einen iF-Award für die Webseite der Firma Reisenthel über-
reicht. Zwischen 2005 und 2007 konzeptionierte und betreute er die 
grafische Umsetzung des Printmagazins „GolfPunk“. Kai Neugebauer 
ist Art Director des Magazins Website Boosting und des zugehörigen 
Internetauftrittes.



Markus Lutz ist seit mehr als 15 Jah-
ren erfolgreich in der Media-Vermark-
tung aktiv, davon über 10 Jahre in 
leitenden Positionen bei großen Ver-
lags- und Medienhäusern. Von 1997 
bis 2005 war im Verlagsbereich für 
Unternehmen wie der  Haufe Medien-
gruppe, dem CyPress Verlag sowie 
den Vogel Business Medien tätig. 
2006 wechselte er in den Digital-Be-
reich und war dort u.a. erfolgreich als 
Head of Sales für die Tomorrow Focus 

AG und als Verkaufsleiter bei der United Internet Media AG (Web.de/
GMX/1&1) aktiv, wo er mit seinen Teams große Agenturnetzwerke und 
Direktkunden in DACH betreute. Zuletzt hat er als Bereichsleiter Media 
Sales bei Haufe Lexware das komplette Print- und Online Business des 
Medienhauses verantwortet, bevor er sich im Jahre 2014 mit einer  
eigenen Agentur selbständig gemacht hat und seitdem den Hotspot  
Verlag unterstützt und dort für das Anzeigengeschäft verantwortlich ist.

Facts: Das Team

Michael Müßig hat nach seinem BWL-
Studium und der Promotion einige Jahre 
im IT-Consulting gearbeitet bevor er 
1993 zu Vogel Medien gewechselt ist. 
Dort war er als Verlagsleiter für einige 
Fachmedien im Bereich des professio-
nellen IT-Einsatzes verantwortlich und 
unter anderem als Alleingeschäftsführer 
bei der österreichischen Verlagstochter 
tätig. In dieser Zeit hat er auch mehrere 
Special Interest- und Fachzeitschriften 
erfolgreich am deutschen und österrei-

chischen Markt eingeführt. 1998 nahm er einen Ruf an die Hochschule 
für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt an und lehrt 
dort an der Fakultät Informatik und Wirtschaftsinformatik unter ande-
rem Unternehmensgründung und Management digitaler Innovationen, 
Organisation und Management sowie Teambuilding. Darüberhinaus 
hat er regelmäßige Lehr— und Forschungsaufenthalte in Bangalore 
und Toronto. Von 1999 bis 2010 war er Teilhaber, Berater und Auf-
sichtsratsvorsitzender bei der nobisCum-Gruppe, 2010 Co-Founder 
des Magazins Website Boosting, wo er für die Verlagsleitung und den 
Vertrieb verantwortlich ist.  Seit einigen Jahren ist er auch als Business 
Angel und Gründungscoach aktiv.  



Erscheinungsweise: 6 Ausgaben pro Jahr
Druckauflage:  durchschnittlich 17.500 Exemplare
Einzelverkaufspreis:  € 11,80 (D),€ 12,50 (LUX), € 12,50 (AT), sfr 17,- (CH) 
Vertrieb:  PressUp GmbH (siehe Kontakt)
Verbreitungsgebiet:  Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
Distribution:   über Pressegrossisten an den Kiosken, im Buch- 

und Zeitschriftenhandel, an Bahnhöfen und 
Flughäfen, Sonderverkauf in themenaffinen Um-
feldern, im Abonnement, durch Wechselversand 
an relevante Personen und Unternehmen.

Druckverfahren:  Rollenoffset
Heftformat:  210 mm breit x 297 mm hoch + 3 mm Beschnitt
Bindung: Klebebindung
Druckunterlagen:   Ausschließlich digitale Daten (nähere Informatio-

nen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Digitale 
Datenanlieferung“).

Platzierung:   Der Verlag kann Platzierungsvorschriften nur als 
Wünsche vormerken und versuchen, sie im Rah-
men der technischen Möglichkeiten zu berück-
sichtigen. Für verbindliche Platzierungen werden 
preisliche Zuschläge berechnet.

Farbanzeige:   Sonderfarben oder Farbtöne, die durch Zusam-
mendruck von Farben der verwendeten Euroskala 
nicht erreicht werden können, bedürfen besonde-
rer Vereinbarung. Einzelheiten auf Anfrage. Ge-
ringe Tonabweichungen sind im Toleranzbereich 
des Offsetverfahrens begründet. Bitte fragen Sie 
nach unseren Farbprofilen für Umschlag- und In-
nenseiten.

Rücktrittsrecht:   Nur schriftlich, bis 14 Werktage vor Anzeigen-
schluss.

Zahlungsbedingungen:  14 Tage rein netto Kasse.
Bankverbindung:  Hotspot Verlag GmbH
(nur für Anzeigen) IBAN: DE78 7905 0000 0046 4774 51
 BIC: BYLADEM1SWU
 Sparkasse Mainfranken
 

Media Informationen



 Ausgabe EVT Anzeigen-/ 
Redaktionsschluss Druckunterlagenschluss Auslage auf Veranstaltung**

#066
(03/04-2021)

09.02.21 12.01.21 19.01.21

#067
(05/06-2021)

13.04.21 10.03.21 17.03.21

#068
(07/08-2021)

08.06.21 11.05.21 18.05.21

#069
(09/10-2021)

10.08.21 13.07.21 20.07.21

#070
(11/12-2021)

12.10.21 14.09.21 21.09.21

#071
(01/02-2022)

14.12.21 16.11.21 23.11.21

 Druckauflage:     Ø 17.500
EV-Lieferung: 5.000
EV-Verkauf: Ø 1.550 

(*) Verbreitung im Jahresverkauf wechselnd (Messen, Kongresse,
kontrollierter Wechselversand an einschlägige Empfänger)

(**) Aktuell vereinbarte und angefragte Events

Abo Inland:  > 5.000 
Abo Ausland:   > 600 
Verkaufte Auflage Gesamt:  ca. 7.000
Verbreitete Auflage Gesamt: Ø ca. 12.500 (*)

Erscheinungsplan 2021

Event-Auslage abhängig von der Covid-Situation. 

Wir stehen mit sehr vielen Veranstaltern 

in regelmäßigem Kontakt.



2/1

Format:     420 x 297mm 
 

Preis: 
4.790 Euro

1/1

Format:   
210 x 297mm

Preis:
3.590 Euro

1/2

Hochformat:
99 x 297mm

Querformat:
210 x 147mm

Preis:
2.290  Euro

1/3

Hochformat:
69 x 297mm

Querformat:
210 x 97mm

Preis:
1.790 Euro

1/4

Hochformat:
51 x 297mm

Querformat:
210 x 72mm

Preis:
1.390 Euro

Anzeigen-Formate & Preise

Alle Formate + jeweils 3mm Beschnitt an jeder Seite.
Die Preise für 4c oder s/w sind identisch. 

(Bitte teilen Sie uns Ihre Platzierungspräferenz Seitenzahl oder 
Themenumfeld rechtzeitig mit. Wir übernehmen keine Garantie 
für die Umsetzung von Platzierungswünschen, versuchen jedoch 
immer, die Kundenwünsche nach Möglichkeit umzusetzen)

Agenturrabatt:
Auftragsbestätigung durch Agentur: 15%

Rabatte und Malstaffel:
Bei zwei aufeinanderfolgenden Schaltungen: 5%
Bei drei aufeinanderfolgenden Schaltungen: 10%
Bei vier aufeinanderfolgenden Schaltungen: 15%
Jahresschaltung: 25% 



Advertorial

Website Boosting bietet Ihnen ein hochwertiges redaktionelles Umfeld.  
Nutzen Sie diese Umgebung zur Platzierung Ihres Advertorials.

Von uns in Szene gesetzt: Sie erhalten von uns die Vorgaben (Textlänge, 
Bildformate) und liefern uns ein Word-Dokument sowie Bilddateien an. An-
schließend layouten wir Ihr Advertorial und schicken Ihnen das fertige Doku-
ment vor Veröffentlichung zur Abnahme zu.

Von Ihnen in Szene gesetzt: Sie schicken uns Ihr selbstgestaltetes PDF zu.
Gerne schicken wir Ihnen einige Beispiel-Advertorials zur Ansicht zu.

Preise:

2/1-Seite:    4.290 Euro (+ 100 EUR Lektorat / Handling-Fee)
1/1-Seite:    2.990 Euro (+ 100 EUR Lektorat / Handling-Fee)

Bitte beachten Sie, dass wir alle benötigten Informationen, sofern wir das 
Advertorial gestalten sollen, spätestens drei Wochen vor Druckunterlagen-
schluss benötigen. Die Gestaltung des Advertorials ist kostenlos, solange Sie 
sich an die vorgebene Menge Text und Anzahl Bilder halten. Bei Gestaltungen 
außerhalb des Rasters machen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

2/1

Format:     420 x 297mm

1/1

Format:   
210 x 297mm



Online-Ausgaben-Partner

Der „Online-Ausgaben-Partner“ bekommt einen exklusiven Newsletter-Slot 
„Banner“ in unserem WB-Newsletter (aktuell knapp 3.500 Abo.), welcher 
ca. 1 Woche vor dem offiziellen Erscheinungstermin an die Newsletter-Abon-
nenten verschickt wird.

Zusätzlich erhält der „Online-Ausgaben-Partner“ für die Dauer von 2 Mo-
naten eine exklusive Banner-Platzierung (WideSky) auf der WB-Website im 
Bereich „Artikel“ und den dazugehörigen Artikel-Unterseiten, die online ver-
fügbar sind.

Paket: 1x Banner Website (Desktop / Mobil) + 1 Banner im Newsletter
 (Versand 1 Woche vor EVT)
 Laufzeit 2 Monate

Preis: 2.500,- EUR

Anlieferung als JPG / PNG oder GIF

Banner Website

Desktop:    160 x 600px
Mobil:    320 x 50px

Banner NL-Slot

Format: 564 x 235px



Datenanlieferung: CD-Rom, DVD-R, per E-Mail (bis max. 12 MB) oder als Link an:  

layout@websiteboosting.com, per FTP: Zusendung der Zugangsdaten per Mail oder Übertra-

gung der Daten auf den hotspot-Server nach Absprache. Tel.: +49 931 / 780 11 788 

Programme: Macintosh: InDesign CS / -CS 6, Photoshop CS / -CS 6, Illustrator CS / -CS 6 

Quark 9,  Acrobat X. PC: nur als PDF, TIF oder JPG umgewandelte Dateien.

Dateiformate: Wir bevorzugen PDF X3 (von Adobe Acrobat erstellt), TIF, EPS mit Font-Inclu-

ding. Bei offenen Daten bitte alle Bilder und Schriften mitliefern.

Druckprofile: Wir verwenden folgendes Standard-Druckprofil der FOGRA: 

• für den Umschlag: ISOCOATED.ICC, Papiersimulation white 

• für den Inhalt: WEBCOATED.ICC

Sie finden die Profile zum Herunterladen unter www.eci.org.

Schriften: Alle verwendeten Schriften müssen mitgeliefert werden. Bei Vektorgrafik-Program-

men wie Freehand oder Illustrator sollten alle Schriften in Pfade konvertiert sein.

Bilder: Bei offenen Daten müssen alle Bilder und Vektorgrafiken mitgeliefert werden.

•  Bilder werden im EPS-Format als BINÄR-Daten mit CMYK-Separierung in einer Auflösung von 

300 dpi (+/- 10%) ohne Komprimierung, Druck- oder Rasterkennlinie gespeichert. 

•  TIFFs sollten nur als Hintergrund, für kleine Logos oder als Bitmap (s/w 1200 dpi) verwendet 

werden.

•  Wir arbeiten mit einem Gesamtfarbauftrag von 320% und einem Punktzuwachs von 16%.

•  Eingeladene Bilder sollten nicht größer als 130% eingeladen sein, da sie sonst pixelig er-

scheinen können. 

•  Wir drucken im EURO-OFFSET-Standard nach FOGRA (Umschlag: Bogenoffset-Bilderdruck 

glänzend, Inhalt: Rollenoffset 80 g/m fast holzfrei).

Farben: In Dokumenten dürfen nur Farben der Euroskala verwendet werden. Sonderfarben 

wie Pantone oder HKS müssen dementsprechend umgewandelt werden. Sonderfarben oder 

Farbtöne, die durch Zusammendruck von Farben der verwendeten Euroskala nicht erreicht 

werden können, bedürfen besonderer Vereinbarungen. Einzelheiten auf Anfrage. Geringe

Tonabweichungen sind im Toleranzbereich des Offsetverfahrens begründet.

Sicherheit: Um eine reibungslose Abwicklung garantieren zu können, benötigen wir ein

Vertrags-Proof (z.B. IRIS oder Chromalin). Alle anderen Formen von Ausdrucken dienen

ausschließlich zur Standkontrolle und werden im Falle einer Beanstandung nicht als farbver-

bindlich angesehen. Alle an den hotspot. Verlag oder ihre Tochterunternehmen

geschickten Daten sollten Kopien sein und bis zum Erscheinen des Magazins gespeichert

bleiben. Eingesandte Datenträger und Proofs gehen in den Besitz der hotspot. Verlag

über. Es wird keine Haftung für einen eventuellen Datenverlust übernommen.

Im Anzeigenpreis ist die Bearbeitung und Anpassung an den Druck von kompletten, fehler-

freien Dokumenten enthalten. Sollten wir Ihre Daten nachbearbeiten müssen, erlauben wir 

uns, Ihnen 120,- Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro Stunde Reinzeichnung zu be-

rechnen. Die Nachbearbeitungsgebühr ist nicht rabattierfähig.

Der hotspot. Verlag behält sich vor, bei Nichteinhaltung einer der oben genannten Punkte oder 

bei nicht vorhersehbaren Schwierigkeiten während der Abwicklung der gelieferten Dokumente 

entstehende Kosten zu berechnen. 

Haftungsausschluss: Wenn kein Vertrags-Proof mitgeliefert wird, übernimmt der hotspot. 

Verlag grundsätzlich keinerlei Haftung bei fehlerhafter Wiedergabe im Druck.

Digitale Anlieferung



Anzeigenleitung

Markus Lutz

Tel.: +49 931 780 11 795
Mobil: + 49 151 700 11 750 
E-Mail: anzeigenleitung@websiteboosting.com

Vertrieb

PressUp GmbH
Postfach 70 13 11
22013 Hamburg
Tel. +49 40 / 38 6666 – 342
Fax: +49 40 / 38 6666 – 299 
E-Mail: websiteboosting@pressup.de

Redaktion

WEBSITE BOOSTING
Wallenstein-Center
Rothenburger Straße 245
90439 Nürnberg
Tel.:  +49 911 / 279 75 0
Vanity: 0700-hallotms
E-Mail: redaktion@websiteboosting.com

Grafik / Online

netz-haut GmbH 
Kai Neugebauer
Friedrich-Bergius-Ring 12
97076 Würzburg
Tel.: +49 931 / 780 11 780
E-Mail: layout@websiteboosting.com

Verlag

Hotspot Verlag GmbH
Obere Landwehr 4a
97204 Höchberg
E-Mail: verlag@websiteboosting.com

Leserservice Website Boosting

PressUp GmbH
Postfach 70 13 11
22013 Hamburg
Tel. +49 40 / 38 6666 – 342
Fax: +49 40 / 38 6666 – 299 
E-Mail: websiteboosting@pressup.de

Kontakt



1.  Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle künftigen Anzeigenaufträge sowie sinngemäß auch für Aufträge über Bei-
kleber, Beihefter oder sonstige technische Sonderausführungen und Werbeformen. Die aus der jeweils gültigen Preisliste ersichtlichen Preise, 
Aufschläge und Nachlässe werden für alle Auftraggeber einheitlich berechnet. Vertragsinhalt wird ausschließlich das in der Auftragsbestätigung 
Enthaltene. Mündliche oder telefonische Nebenabreden jeder Art, auch mit Vertretern oder Mitarbeitern der Verlage oder ihrer Vermarktungs-
gesellschaft, gelten als unverbindliche Vorbesprechungen, solange sie nicht schriftlich bestätigt sind.

2.  „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer 
Anzeigen oder sonstiger angebotener Werbeformen eines Inserenten in einer Druckschrift zum Zwecke der Verbreitung. 

3.  Anzeigen sind zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Davon unberührt steht dem Auftraggeber ein ge-
nerelles Rücktrittsrecht von einem bereits erteilten und bestätigten Anzeigenauftrag nur bis 14 Werktage vor Anzeigenschluss einer jeweiligen 
Ausgabe zu. Die jeweiligen Anzeigenschlusstermine sind Bestandteil der alljährlich von der Vermarktungsgesellschaft neu veröffentlichten Media-
Daten, und daraus für jede Ausgabe zu ersehen. Wünscht der Auftraggeber eine Stornierung oder Verschiebung eines ansonsten bereits erteilten 
Auftrags nach diesem Termin, wird der volle Rechnungsbetrag für die Schaltung in der ursprünglichen Ausgabe fällig. 

4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die die Verlage oder die von ihr beauftragte Vermarktungsgesellschaft nicht zu vertreten haben, 
so hat der Auftraggeber unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tat sächlichen 
Abnahme entsprechenden Nachlass zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich der Verlage 
oder der beauftragten Vermarktungsgesellschaft beruht.

 5.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druck-
schrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, 
wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der 
ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

6.  Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ 
deutlich kenntlich gemacht.

7.  Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, in bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen wird keine Gewähr übernommen, 
es sei denn, dass der Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrags ausdrücklich davon abhängig gemacht hat, einen entsprechenden Platzzuschlag 
anerkennt und eine entsprechende Bestätigung der Vermarktungsgesellschaft erfolgt. Auch in letzterem Fall steht jedoch der Vermarktungsgesell-
schaft das Rücktrittsrecht zu, wenn die innere Einrichtung oder der Umfang der Zeitschrift sich ändert; der Besteller kann derartige besonders 
vereinbarte Anzeigen nur bis zum Anzeigenschlusstermin für die jeweilige Ausgabe widerrufen bzw. kündigen.

8.  Die Verlage und ihre Vermarktungsgesellschaft behalten sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – wegen 
des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die guten 
Sitten verstößt oder deren Veröffentlichung für die Verlage unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen 
oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend.

9.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist allein der Auftraggeber verantwortlich. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordern die Verlage oder ihre Vermarktungsgesellschaft unverzüglich Ersatz an. Die 
Verlage gewährleisten die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

10.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungs-
minderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lassen die 
Verlage oder die Vermarktungsgesellschaft eine ihnen hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht 
einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrags. Schadenersatzansprüche aus 
positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung aus-
geschlossen; Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und aus Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens 
und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines 
gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung der Verlage oder ihrer Vermarktungsgesellschaft für Schäden wegen des Feh-
lens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haften die Verlage oder ihre Vermarktungsgesellschaft 
darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung ist dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffen 
den Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen müssen, außer bei nicht offensichtlichen Mängeln, innerhalb von vier Wochen nach Eingang von 
Rechnung und Beleg geltend gemacht werden. Grundsätzlich  ausgeschlossen ist ein Anspruch auf Zahlungsminderung und/oder Ersatzanzeige, 
wenn Druckunterlagen, Proofs und sonstige für die einwandfreie Schaltung notwendigen Unterlagen nur unvollständig, nicht termingerecht oder 
technisch nicht einwandfrei vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt wurden. 

11.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Es werden grundsätzlich nur Fehlerkorrekturen berücksichtigt, die innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzugs gesetzten 
Frist der Vermarktungsgesellschaft mitgeteilt werden.

12.  Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zu-
grunde gelegt.

13.  Rechnungen sind binnen 14 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse zu zahlen, sofern der Auftraggeber nicht Vorauszahlung geleistet hat 
oder im einzelnen Fall ausdrücklich eine andere Zahlungsfrist vereinbart ist. Auftraggeber, die ihren Sitz im Ausland haben, sind mit Auftragser-
teilung grundsätzlich vorauszahlungspflichtig. Maßgeblich für die Einhaltung der Fristen ist der Eingang des Zahlbetrags beim Verlag. Zahlungen 
werden unter Verzicht des Zahlenden auf anderweitige Bestimmungen – soweit gesetzlich zulässig – ausschließlich in der Reihenfolge des § 366 
II BGB angerechnet. Etwaige Preisnachlässe für vorzeitige Zahlungen werden nur nach der Preisliste gewährt; eine generelle Skontoeinräumung 
findet nicht statt.

14.  Bei Überschreiten der Zahlungsfrist gemäß Ziffer 13, bei Nichtkaufleuten bei Verzug werden Verzugszinsen in Höhe von 14,5% sowie etwaige 
sonstige Einziehungskosten aller Art berechnet. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines geringeren Verzugsschadens vorbehalten. Die Verlage 

oder ihre Vermarktungsgesellschaft können bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen 
und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers sind 
die Verlage und die Vermarktungsgesellschaft berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses, das Erscheinen weiterer An-
zeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrags und vom Ausgleich offen stehender 
Rechnungsbeträge abhängig zu machen. Agenturen, welche in eigenem Namen, aber für dritte Personen oder Firmen Anzeigen bestellen, treten 
ihre Ansprüche jeder Art gegen ihre Vertragspartner an die Vermarktungsgesellschaft ab zur Sicherung und in Höhe ihrer sämtlichen jeweils be-
stehenden Forderungen gegen die Agentur. Solange Letztere ihrer Zahlungspflicht ordnungsgemäß nachkommt, erfolgt keine Benachrichtigung 
von den Abtretungen. Die Agentur hat auf Verlangen der Vermarktungsgesellschaft Name und Anschrift ihrer Vertragspartner mitzuteilen und 
Letzteren die Abtretung anzuzeigen. 

15.  Die Vermarktungsgesellschaft liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt 
an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlags oder seiner Vermarktungsgesellschaft.

16.  Die Verlage und die von ihnen beauftragte Vermarktungsgesellschaft sind bevollmächtigt, die für die Anzeige erforderlichen Druckunterlagen, 
zum Beispiel Entwürfe, Zeichnungen, Lithos oder Textübersetzungen, sowie für vom Auftraggeber ansonsten gewünschte oder zu vertretende 
Anforderungen für den Auftraggeber auf dessen Kosten zu bestellen oder durchzuführen. Dies gilt entsprechend auch für vom Auftraggeber 
gewünschte oder zu vertretende Änderungen der ursprünglich vereinbarten Ausführung.

17.  Die Anlieferung der Druckunterlagen einschließlich Proof ist ausschließlich Sache des Auftraggebers und hat mindestens entsprechend unse-
rer technischen Bestimmungen (siehe Abschnitt „Digitale Datenanlieferung“) zu erfolgen. Darüber hinausgehende Arbeiten, zum Beispiel für 
digitale Wandlungen oder Neukonfigurationen, werden dem Auftraggeber zu einem Stundensatz von 120,00 Euro zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer gesondert in Rechnung gestellt. Die Gewähr für die richtige Datenübermittlung und die Kosten eventuell noch herzustellender 
Lithos übernimmt ansonsten der Auftraggeber. Die in Ziffer 16 und 17 aufgeführten Leistungen sind grundsätzlich von jeglicher Rabattierung 
ausgeschlossen.

18.  Erfüllungsort ist der Sitz des Hotspot Verlag GmbH. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand ebenfalls Würzburg. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 
Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Hotspot Verlag GmbH vereinbart.  

Zusätzliche Geschäftsbedingungen der Verlage und ihrer Vermarktungsgesellschaft: 
a)  Jeder Auftrag wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch die Verlage oder ihre Vermarktungsgesellschaft rechtsverbindlich. Seitens des 

Auftraggebers gilt ein Auftrag als rechtsverbindlich erteilt, wenn er schriftlich erfolgt ist. Die Zusendung der Druckunterlagen gemäß Ziffer 9 
gilt als Auftragserteilung in diesem Sinne. 

b)  Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungstreiben-
den an die Preislisten der Verlage/der Vermarktungsgesellschaft zu halten. Die gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder 
ganz noch teilweise weitergegeben werden.

c)  Preisänderungen (Preisermäßigungen, Änderungen der Rabattstaffel, Preiserhöhungen) gelten von dem Tag des Inkrafttretens der neuen Preis-
listen an, auch für laufende Abschlüsse. 

d)  Wird für konzernverbundene Firmen die gemeinsame Rabattierung beansprucht, ist im Einzelfall eine Kapitalbeteiligung von jeweils mehr 
als 50% erforderlich und durch den Auftraggeber ohne gesonderte Aufforderung bei Auftragerteilung nachzuweisen. Anderenfalls entfällt der 
Anspruch auf gemeinsame Konzern-Rabattierung.

e)  Bei fernmündlich oder per E-Mail aufgegebenen Bestellungen und Änderungen übernimmt der Verlag keine Haftung für die Richtigkeit der 
Wiedergabe. Abbestellungen und Änderungen müssen schriftlich erfolgen und spätestens zum Anzeigenschluss bzw. Rücktrittstermin den 
Verlagen/der Vermarktungsgesellschaft vorliegen und bestätigt sein. Für bereits gesetzte Anzeigen werden keine Abschläge gewährt.

f)  Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden diese erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Auf-
traggeber bei verminderter Druckqualität keine Ansprüche, auch wenn ein Proof vorlag.

g)  Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten 
Text- oder Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, die Verlage sowie ihre Vermarktungsgesellschaft von Ansprüchen Dritter freizustellen, 
die diesen aus der Ausführung des Auftrags, auch wenn er storniert sein sollte, erwachsen können. Die Verlage/die Vermarktungsgesellschaft 
sind nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden.

h)  Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energie-
verknappung und dergleichen – sowohl im Betrieb der Verlage als auch ihrer Vermarktungsgesellschaft oder in fremden Betrieben, derer sich 
die Verlage/die Vermarktungsgesellschaft zur Erfüllung bedienen – besteht Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn 
das Verlagsobjekt mit 80% der im Durchschnitt der letzten vier Quartale verkauften oder auf andere Weise zugesicherten Auflage vom Verlag 
ausgeliefert worden ist.

i)  Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Monate nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine 
andere Vereinbarung getroffen ist.

j)  Die Übersendung von mehr als zwei Farbvorlagen, die nicht termingerechte Lieferung der Druckunterlagen und der Wunsch nach einer von 
der Vorlage abweichenden Druckwiedergabe können Auswirkungen auf Platzierung und Druckqualität verursachen, die nicht zur Reklamation 
berechtigen. Vermarktungsgesellschaft und Verlage müssen sich die Berechnung entstehender Mehrkosten vorbehalten.

Würzburg, 01.02.2010
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